
Von der St. Anna-Prozession auf Belmicke.
Eine Notiz von Pfarrer Bender, Drolshagen vom 23.6.1738.

Nachdemahlen die in dem Fürstl. Schwartzenburgischen landt wohnende Catholische 
gemeinde eine Kirche oder Capelle zu ihrem Catholischen gottesdienst  auff ihrem eigenen, 
aber im Schwartzenburgischen landt gelegene gründe und boden auff zu bauen willens 
gewesen, aber von denen im Kirspel Widenest wohnenden Lutherischen daran verhindert 
geworden, so hatt die gemelte Catholische gemeinde an ihren Churfl.      zu Cölln, Unserm 
Gnädigsten Herrn demütigst Supplicirt umb Erlaubniß, damit obgemlte Capelle auff den Chur
Cölnischen grundt (weiln daß Schwartzenburgische und Cölnische an ein ander stoßen) auff 
den gräntzen mögte aufferbauet werden, welche gnädigste Erlaubniß dan darauff erfolgt, 
undt da selbige Capelle fertig, auch 1736 d. 9.ten  Febr. ordentlich Benedicirt, undt Licentia 
Super portatili darin zu celebriren erhalten worden, so ist Hernacher codem Anno, den 26. 
July in Festo S. Anna Patronä socelli von dazumahligem substituto Se. Engelhard undt Se 
Vicario auß Drolshagen dorten gehalten worden worzu sich angräntzende benachbahrte 
Chur Cölnische Catholische Unterthanen ( weilen die Schwartzenburgische gemeinde 
annoch wenig und gering) auch eingefunden, hl. Mutter Annam sonderlich zu Verehren, 
diese gemlte procehsion soll sich in etwa zuweit in daß Lutherische Widenester Landt 
extendirt haben, dahero auch dieselben dagegen protestirt.
Nun ist 1737 in ipso festo S. Anna dergleichen proscehsion nochmahl Von denen 
Catholischen Schwartzenburgischen (welche doch in daß Widenester Kirspel gehört) undt 
benachbahrten Chur Cölnischen über selbiger ohrt, wie vorm jahr gehalten, und widerumb 
von denen Lutherischen protestirt worden.

Waß in Supplica gemeldet Vom Creutz, damit hatt es dieses Beschaffenheit, Nemblich ein 
Churcölnischer Untertahn mit Nahmen Nolte auff der Wörde hatt ein hauß undt hoff auff der 
Attmicke im widenester Kirspel gelegen, eigenthümblich anerkauft, undt derselbe hatte 1737 
ein großes Creutz Von holtz bey sein hauß auff seines grundt hingesetzt umb bey 
demselben in der procehsion eine Station cum benedictioniby zu halten. Es haben aber die 
Lutherische solches wider außgeworffen undt auff den Chur Cölnischen grundt 
hingeschlepet, alwo es noch liggen thut.

Wan Nuhn ihro Hochw Gnaden 1 Vivarius Generaly dem Neo Pastori auff dem broichen in 
Liberon, undt einige schranken wegen der obigsten proceshion setzen werden, so wirt dieser
Streit füglich gelegt können werden.
Daß obiger bericht quvad substantium Facti in der warheit gegründet seye, gleich ich dan 
darüber den augenschein selbst genommen, daß aber auch R.d. Moderni R. dedieastoris 
Liesen antecestor Contra suarum meum die proceshion inettwa weiter alß nöthig wäre in daß
Neustädtische territorium sowohl geführt alß daß Creutz aufgerichtet haben, solches ...........
Da von Se. Hochw. Vic geruht, sub dato 23. Juny 1738 gnädigst ertheilten hohen 
Commission attection undt referic

August 1999


